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Text 

ARTIKEL 175 

Wettbewerbssichernde Vorkehrungen gegenüber Hauptanbietern 

Jede Vertragspartei führt geeignete Maßnahmen ein oder erhält sie aufrecht, um zu verhindern, dass 
Anbieter, die allein oder gemeinsam einen Hauptanbieter darstellen, wettbewerbswidrige Praktiken 
aufnehmen oder weiterverfolgen. Zu diesen wettbewerbswidrigen Praktiken gehören insbesondere 

 a) die wettbewerbswidrige Quersubventionierung, 

 b) die Nutzung der von anderen Wettbewerbern erlangten Informationen in einer Art und Weise, die 
zu wettbewerbswidrigen Ergebnissen führt, und 

 c) das nicht rechtzeitige Zurverfügungstellen technischer Informationen über wesentliche 
Einrichtungen und geschäftlich relevante Informationen für andere Diensteanbieter, die diese für 
die Erbringung von Dienstleistungen benötigen. 
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